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2151

Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen des 

Landes Nordrhein-Westfalen zur Verbesserung 
der Warninfrastruktur in den Kommunen

(Sirenenförderprogramm NRW)
Runderlass

des Ministeriums des Innern

Vom 9. Mai 2023

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1

Zuwendungszweck ist der Ausbau der kommunalen Si-
reneninfrastruktur zur Verbesserung der Warnung der 
Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen. Die Sirenenwar-
nung nimmt einen wichtigen Platz im Warnmittelmix des 
Landes ein. Sie informiert als Primärwarnmedium über 
das Vorhandensein einer konkreten Gefahr und stellt da-
mit einen ersten Weckruf an die Bevölkerung dar. 

Für die Förderung der Sireneninfrastruktur in Nord-
rhein-Westfalen sowie deren Einbindung in das Modu-
lare Warnsystem (MoWaS) stellt das Land das „Sirenen-
förderprogramm NRW“ auf. Die Fördermaßnahme er-
folgt im Anschluss an das „Sonderförderprogramm 
Sirenen“ des Bundes vom 22. Juli 2021, dessen Mittel 
ausgeschöpft sind. Da das „Sonderförderprogramm Si-
renen“ des Bundes nicht auskömmlich war und offene 
Bedarfe bestehen, erhalten die Kommunen fi nanzielle 
Unterstützung durch das Land.

1.2

Das Land gewährt aus Mitteln des Landesprogramms 
„Sirenenförderprogramm NRW“ Zuwendungen zur För-
derung der Sireneninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 
nach Maßgabe

a)  dieser Richtlinie, 

b)  der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung,

c)  der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juni 
2022 (MBl. NRW. S. 445) in der jeweils geltenden Fas-
sung und 

d)  der gemäß § 31 Absatz 2 und 3 des Haushaltsgesetzes 
2023 vom 21. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1137) am 
20. Dezember 2022 (Vorlage 18/617) erteilten Einwilli-
gung des Landtags Nordrhein-Westfalen in die Aus-
gaben zur Bewältigung der Krisensituation in Folge 
des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und 
in die Aufnahme von Krediten.

1.3

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Vielmehr trifft die Bewilligungsbehörde 
die Förderentscheidung aufgrund pfl ichtgemäßen Ermes-
sens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2
Gegenstand der Förderung

2.1

Gegenstand der Förderung ist die Anschaffung, Errich-
tung und Ertüchtigung von Sirenenanlagen zur Warnung 
der Bevölkerung. 

2.2

Förderfähig sind:

a)  elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und Ent-
warnung der Bevölkerung, die über den Digitalfunk 
BOS angesteuert werden können, einschließlich aller 
dazu notwendigen Anlagen und Installationen in 
Dach- beziehungsweise Gebäudemontage,

b)  elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und Ent-
warnung der Bevölkerung, die über den Digitalfunk 
BOS angesteuert werden können, einschließlich aller 
dazu notwendigen Anlagen und Installationen als 
freistehende Masterrichtung und

c)  Sirenensteuergeräte, die es ermöglichen, dass die Si-
rene über das TETRA BOS-Netz angesteuert werden 
kann und in Folge befähigt wird, die in Nummer 2.3 
b)  genannten Signale zu emittieren (ein zusätzlich 
vorhandener ansteuerungsfähiger Anschluss über 
ein  anderes Übertragungsnetz ist unschädlich), ein-
schließlich des Anschlusses an die Sirenen-Steuer-
technik einer neuen oder bereits in Betrieb befi nd-
lichen Sirenenanlage; die restliche Anlage muss die 
unter der Nummer 2.3 genannten technischen Anfor-
derungen erfüllen.

2.3

Die Sirenenanlage muss folgende technische Anforde-
rungen erfüllen:

a)  mindestens in der Lage sein, die Signale „Bevölke-
rungswarnung“ und „Entwarnung“ zu emittieren ge-
mäß des Warnerlasses vom 26. Mai 2020 (MBl. NRW. 
S. 283),

b)  mindestens den Schallpegel einer alten E57-Sirene er-
reichen (mindestens101dB (A) in 30 m Entfernung) 
und

c)  über eine Akkupufferung verfügen, um im Falle eines 
Ausfalls der Stromversorgung noch mindestens 4 
Warn- und Entwarnzyklen durchlaufen zu können.

2.4

Freistehende Befestigungsmasten und Befestigungsanla-
gen an Gebäuden müssen den aktuellen Sicherheits- und 
Baustandards entsprechen. 

2.5

Nicht förderfähig sind sonstige Ausgaben, hierzu zählen 
insbesondere:

a)  Ausgaben für die Unterhaltung, Wartung und den Be-
trieb,

b)  Ausgaben für den Kauf, die Miete oder die Pacht von 
Aufstellfl ächen,

c)  Frequenznutzungsbeiträge sowie

d)  die Nachrüstung von Sirenensteuergeräten bei Sire-
nenanlagen, die nicht den technischen Anforderungen 
der förderfähigen Sirenenanlagen nach Nummer  2.3 
entsprechen.

3
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Richtlinie sind 
Kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen.

Die Förderung können sowohl Kreise, kreisfreie Städte 
und Gemeinden erhalten, die Anträge im Rahmen des 
Bundesprogramms „Sonderförderprogramm Sirenen“ 
gestellt haben und dort nicht oder nicht vollständig be-
rücksichtigt worden sind, wie auch Kreise, kreisfreie 
Städte und Gemeinden, die zwar im Rahmen des Bun-
desprogramms keinen Antrag gestellt, gleichwohl aber 
einen entsprechenden Bedarf gemäß Bedarfsmeldung 
nach Nummer 6.2 haben.   

4
Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1

Förderfähig sind Maßnahmen der Kreise, kreisfreien 
Städte und Gemeinden, die Anträge im Rahmen des 
Bundesprogramms „Sonderförderprogramm Sirenen“ 
gestellt haben, die ab dem 1. Januar 2021 vertragswirk-
sam begonnen wurden und für die Zahlungen im Jahr 
2023 fällig werden. Die Fördermittel sind bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2023 zu verausgaben.
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Maßnahmen der Kreise, kreisfreien Städte und Gemein-
den, die im Rahmen des Bundesprogramms „Sonderför-
derprogramm Sirenen“ keinen Antrag gestellt haben, 
aber einen entsprechenden Bedarf gemäß Nummer  6.2 
melden, sind förderfähig, wenn sie ab dem 1. Januar 2023 
vertragswirksam begonnen wurden und die bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2023 verausgabt werden. 

Der vorzeitige Maßnahmenbeginn ist abweichend von 
Nummer  1.3 der Verwaltungsvorschriften zu §  44 der 
Landeshaushaltsordnung zulässig, soweit ein förderfähi-
ger Antrag zu diesem Zeitpunkt vorlag.

Die Zuwendungsempfänger sind berechtigt, über die be-
willigten Fördermittel bereits ab Vertragsschluss in voller 
Höhe zu verfügen und diese für Vorschusszahlungen ein-
zusetzen.

4.2

Die Gesamtfi nanzierung der Maßnahme einschließlich 
der Folgeausgaben muss durch den Antragsteller gesi-
chert sein.

4.3

Um eine Förderung zu ermöglichen, muss dem Land der 
genaue Standort (UTM-Koordinaten/UTMREF/GPS-
Koordinaten) der neu errichteten oder ertüchtigten Si-
rene mitgeteilt werden. Zusätzlich ist die Adresse oder 
Subadresse zu benennen, mit der sich die Sirene in der 
Fläche einer Gemeinde oder eines Stadtteils ansteuern 
lässt. Die Sirenen sind mit Inbetriebnahme in das 
 Informationssystem Gefahrenabwehr NRW (IG NRW) 
einzutragen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1

Die Zuwendung erfolgt im Wege der Projektförderung in 
Form eines Zuschusses als Festbetragsfi nanzierung mit 
Begrenzung auf einen Höchstbetrag.

Für die Finanzierung des „Sirenenförderprogramms 
NRW“ steht ausschließlich im Jahr 2023 ein Gesamtför-
dervolumen in Höhe von 10 Millionen Euro zur Verfü-
gung.

5.2

Von dem Gesamtfördervolumen entfallen insgesamt circa 
7,5 Millionen Euro auf Kreise, kreisfreie Städte und Ge-
meinden, die Anträge im Rahmen des Bundesprogramms 
„Sonderförderprogramm Sirenen“ gestellt haben und 
dort nicht oder nicht vollständig berücksichtigt worden 
sind. Gefördert werden ausschließlich die im Rahmen des 
Bundesprogramms tatsächlich beantragten Gewerke. Die 
Förderung erfolgt jeweils als Festbetrag je Anlage mit 
den in der Anlage 1 jeweils genannten Beträgen.

5.3

Insgesamt circa 2,5 Millionen Euro stehen für die Förde-
rung der Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden zur 
Verfügung, die im Rahmen des Bundesprogramms keinen 
Antrag gestellt, aber einen entsprechenden Bedarf ge-
mäß Bedarfsmeldung nach Nummer 6.2 haben. Die För-
derung erfolgt jeweils als Festbetrag je Sirenenanlage 
maximal bis zur Höhe der in der Anlage 1 jeweils ge-
nannten Beträge.

5.4

Die Förderung wird maximal in Höhe der nachgewiese-
nen Ausgaben je Maßnahme gewährt. Zugewiesene Mit-
tel, die nicht zweckentsprechend oder nicht gemäß den 
Bestimmungen dieser Richtlinie bis zum Ablauf des 
31.  Dezember 2023 verwendet wurden, sind zurück-
zuzahlen. 

5.5

Mittel, die nicht abgerufen wurden oder nach Num-
mer  5.4 zurückfl ießen, können bis zum Ablauf des 
30.  November 2023 nach pfl ichtgemäßem Ermessen im 

Rahmen eines Nachverteilungsverfahrens anteilig auf 
die Zuwendungsempfänger nach Nummer  5.3 bis zur 
höchstens jeweils maximalen Förderhöhe gemäß Anlage 
1 je Sirenenanlage nachverteilt werden. 

6
Verfahren

6.1

Die Bewilligungsbehörden im Sinne dieser Richtlinie 
sind die örtlich zuständigen Bezirksregierungen.

6.2

Kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden, die keinen 
 Antrag im Rahmen des Bundesprogramms „Sonderför-
derprogramm Sirenen“ gestellt haben, melden bei der 
Bewilligungsbehörde im Rahmen einer verbindlichen 
Bedarfsabfrage den bestehenden Bedarf an. Zur Be-
darfsanmeldung ist das Formular gemäß Anlage 2 zu 
verwenden.

Zur Verfahrensbeschleunigung entfällt die Bedarfsmel-
dung für Kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden, die 
im Rahmen des Bundesprogramms „Sonderförderpro-
gramm Sirenen“ Förderanträge gestellt haben und dort 
nicht oder nicht vollständig bedient worden sind. Soweit 
die im Rahmen des Bundesprogramms „Sonderförder-
programm Sirenen“ gestellten Anträge aufrechterhalten 
werden, stellen die Kreise, kreisfreien Städte und Ge-
meinden im Rahmen der Bedarfsabfrage direkt den För-
derantrag gemäß Anlage 3. 

Kreise und kreisfreie Städte reichen ihre Bedarfsmel-
dungen und Anträge bei der zuständigen Bewilligungs-
behörde ein. 

Die Gemeinden richten ihre Bedarfsmeldungen und An-
träge an die für den Katastrophenschutz zuständige 
Stelle im Kreis. Diese Stellen leiten die Bedarfsmeldun-
gen und Anträge an die zuständige Bewilligungsbehörde 
mit einer kurzen fachlichen Bewertung weiter.

6.3

Zuwendungen werden nur auf Antrag gewährt. 

Der voraussichtliche Förderbetrag im Sinne der Num-
mer 5.3 wird auf der Grundlage der Ergebnisse der Be-
darfsabfrage ermittelt. Die Bewilligungsbehörde teilt 
den voraussichtlichen Förderbetrag den Zuwendungs-
empfängern im Sinne der Nummer  5.3 mit und fordert 
die Zuwendungsempfänger im Sinne der Nummer  5.3 
zur Antragstellung unter angemessener Fristsetzung auf.

Für die Antragstellung der Kreise, kreisfreien Städte und 
Gemeinden, die im Rahmen des Bundesprogramms 
„Sonderförderprogramm Sirenen“ Förderanträge gestellt 
haben und dort nicht oder nicht vollständig bedient wor-
den sind, gilt Nummer 6.2.

Kreise und kreisfreie Städte reichen ihre Anträge bei der 
zuständigen Bewilligungsbehörde ein. 

Die Gemeinden richten ihre Anträge an die für den Ka-
tastrophenschutz zuständige Stelle im Kreis. Diese Stel-
len leiten die Anträge an die zuständige Bewilligungs-
behörde weiter.

Für die Antragstellung ist das Formular gemäß Anlage 3 
zu verwenden. Das Formular ist unter Beifügung der 
notwendigen Unterlagen, unterschrieben und sodann 
elektronisch an die Bewilligungsbehörde zu übermitteln. 

6.4

Zuständig für die Prüfung des Antrags, die Bewilligung 
und die Mittelzuweisung, die Veranlassung und Umset-
zung der eventuellen Rückrufe der Förderung sowie die 
Verwendungsnachweisprüfung sind die Bewilligungsbe-
hörden. Es ist keine pauschalierte Zuweisung von För-
dermitteln an die Gebietskörperschaften oder Begren-
zung der maximalen Förderhöhe je Gebietskörperschaft 
vorgesehen.

Die Auszahlung wird an die Kreise und kreisfreien 
Städte als untere Katastrophenschutzbehörden vorge-
nommen. 
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Die Kreise leiten die bewilligten Fördermittel an die 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden bis zu dem im 
Förderbescheid genannten Betrag. Den unteren Katast-
rophenschutzbehörden werden die erforderlichen Haus-
haltsmittel durch die zuständige Bezirksregierung zuge-
wiesen.

6.5

Der vollständig ausgefüllte Verwendungsnachweis ist 
schnellstmöglich nach Abschluss der jeweiligen Einzel-
maßnahme, spätestens jedoch bis zum Ablauf des 
30. Juni 2025 formgebunden unter Verwendung des For-
mulars gemäß Anlage 4 vorzulegen. 

Eine Verrechnung der Förderbeträge zwischen verschie-
denen geförderten Anlagen ist nicht möglich. Die Förder-
summe eines Standorts ist nicht, auch nicht teilweise, 
auf einen anderen Standort übertragbar.

7
Sonstige Bestimmungen

Die Förderung durch das Land ist in der öffentlichen 
Kommunikation angemessen darzustellen. 

8 
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.
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– MBl. NRW. 2023 S. 436
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21701

Änderung der Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Mittags-
verpfl egung von Kindern und Jugendlichen in 

Schulen und Kindertagesbetreuung – 
 Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ 

Runderlass 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales

– VI A 1 – 92.12.02 –

Vom 3. Mai 2023

1

In Nummer  7 der Richtlinien über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Mittagsverpfl egung 
von Kindern und Jugendlichen in Schulen und Kinder-
tagesbetreuung – Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ 
vom 21. September 2020 (MBl. NRW. S. 615) wird die An-
gabe „2023“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2023 S. 446

640

Aufstellung und Führung eines 
 Landesgrundbesitzverzeichnisses 

für das Land Nordrhein-Westfalen
Runderlass

des Ministeriums der Finanzen
H 1308 – 000003 – IV B 8 

Vom 2. Mai 2023

1
Gemäß § 73 der Landeshaushaltsordnung in der jeweils 
geltenden Fassung, im Folgenden LHO, ist über das Ver-
mögen und die Schulden des Landes Nordrhein-West-
falen ein Nachweis zu erbringen.
Die nicht dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 
NRW, im Folgenden BLB NRW, den Landesbetrieben und 
Sondervermögen übertragenen Grundstücke werden im 
Landesgrundbesitzverzeichnis, im Folgenden LGV, geführt.

2
Gemäß §  17b Absatz  2 der LHO sind die einzelnen 
 Budgeteinheiten nach den Grundsätzen der staatlichen 
doppelten Buchführung verpfl ichtet, das vorhandene 
Vermögen in Umfang und Wert vollständig abzubilden. 
Hierunter fällt auch die Erfassung der Grundstücke.
Das LGV wird zukünftig aufgrund der Daten aus der 
Anlagenbuchhaltung zentral vom Landesbetrieb Infor-
mation und Technik Nordrhein-Westfalen erstellt.

3
In das LGV werden unbeschadet der doppischen Zuord-
nung zum Anlage- oder Umlaufvermögen aufgenommen:
a)  Grundstücke einschließlich Bauten, die weder beim 

BLB NRW noch in der Rechnungslegung eines Lan-
desbetriebs oder sonstigen Sondervermögens inven-
tarisiert und nachgewiesen werden, darunter fallen 
insbesondere Sonderliegenschaften,

b)  das Wohnungseigentum des Landes Nordrhein-West-
falen,

c)  die dem Land Nordrhein-Westfalen zustehenden grund-
stücksgleichen und grundstücksähnlichen Rechte, zum 
Beispiel Erbbaurechte, Dauerwohnrechte, 

d)  vom Land Nordrhein-Westfalen auf fremden Grund-
stücken errichtete Gebäude und Anlagen.

Landeseigener Grundbesitz ist auch dann aufzunehmen, 
wenn er aufgrund dinglicher oder obligatorischer Rechte 
Dritten überlassen wird. Dingliche Rechte können zum 
Beispiel Erbbaurechte sein. Obligatorische Rechte kön-
nen zum Beispiel Miet- oder Pachtverträge sein.

4
Um dem Qualitäts- und Vollständigkeitsanspruch des 
LGV gerecht zu werden, sind neben der Aufführung der 
einzelnen Grundstücke auch Angaben zur Lage, zur 
Größe, zum Wert und zur Bebauung des Grundstücks 
vorzunehmen.
Um die Lage der Grundstücke im LGV nachvollziehbar 
darzustellen, ist diese in der Anlagenbuchhaltung über 
die Standortausprägung im Feld „Standort der Anlage“ 
zu dokumentieren. Dabei ist der „Standort“ zu so be-
zeichnen, dass es möglich ist, die Grundstücke genau zu-
zuordnen. Die Einrichtung von neuen „Standorten“ er-
folgt über die bekannten Serviceprozesse.

5
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt der Runderlass „Datenpfl ege 
des Landesgrundbesitzverzeichnisses“ vom 29. März 
2010 (MBl. NRW. S. 253) außer Kraft. 

Im Auftrag

D a h m e n

– MBl. NRW. 2023 S. 446

7861

Änderung der
Richtlinien zur Förderung 
der Sommerweidehaltung

Runderlass
des Ministeriums für Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz 
II.4-63.03.06.04-001003

Vom 18. April 2023

1

Der Richtlinie zur Förderung der Sommerweidehaltung 
vom 15. März 2023 (MBl. NRW. S.  371) werden die aus 
dem Anhang zu diesem Erlass ersichtlichen Anlagen 1 
und 2 angefügt.

2

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 15. März 2023 
in Kraft.
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Anlage 1 
zum RdErl. v. 15.03.2023 

Berücksichtigungsfähige Rinderrassen in den Weidegruppen Milchkühe und Färsen 

Rasseschlüssel und Rassename entsprechend der Anlage 6 der Viehverkehrsverordnung 

Rasseschlüssel Name der Rinderrasse    
01 Holstein-Schwarzbunt 
02 Holstein-Rotbunt 
03 Jersey 
04 Braunvieh 
05 Angler 
06 Rotvieh alter Angler Zuchtrichtung
09 Rotbunt Doppelnutzung 

10 
Deutsches Schwarzbuntes 
Niederungsrind 

11 Fleckvieh 
12 Gelbvieh 
13 Pinzgauer 
14 Hinterwälder 
15 Murnau-Werdenfelser 
16 Vorderwälder 
17 Limpurger Rind 
18 Braunvieh alter Zuchtrichtung 
19 Ayrshire 
27 Montbéliarde 
44 Deutsches Shorthorn 
52 Normande 
55 Grauvieh 
56 Dexter 
68 Blaarkop 
98 Kreuzung Fleischrind x Milchrind 
99 Kreuzung Milchrind x Milchrind 
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Anlage 2 
zum RdErl. v. 15.03.2023 

Berücksichtigungsfähige Rinderrassen in der Weidegruppe Färsen 

Rasseschlüssel und Rassename entsprechend der Anlage 6 der Viehverkehrsverordnung 

Rasseschlüssel Namen der Rinderrasse Rasseschlüssel Namen der Rinderrasse 
20 Vogesen-Rind 65 Telemark 
21 Charolais 66 Fleckvieh - Simmental 
22 Limousin 67 Uckermärker 
23 Weißblaue Belgier 69 Witrug 
24 Blonde d´Aquitaine 70 Lakenfelder 
25 Maine-Anjou 71 Rotes Höhenvieh 
26 Salers 72 Ansbach-Triesdorfer 
28 Aubrac 73 Glanrind 
31 Piemonteser 74 Pinzgauer Fleischnutzung 
32 Chianina 75 Pustertaler 
33 Romagnola 76 Gelbvieh Fleischnutzung 
34 Marchigiana 77 Braunvieh Fleischnutzung 
35 White Park 78 Rotbunt Fleischnutzung 
41 Angus 79 Hinterwälder Fleischnutzung 

42 Angus (AA) 80 
Murnau-Werdenfelser 
Fleischnutzung 

43 Hereford 81 Vorderwälder Fleischnutzung 
45 Highland Cattle 82 Limpurger Fleischnutzung 
46 Welsh-Black 83 Brahman 
47 Galloway 84 Bazadaise 
48 Lincoln Red 85 Heckrind (Rückzüchtung) 

49 Belted Galloway 86 Beefalo 
50 Luing 87 Wasserbüffel (Bubalus bubalus) 
51 Brangus 88 Bison/Wisent 
53 Ungarisches Steppenrind 89 Yak 
54 Zwerg-Zebu 90 Sonstige Rassen (SON) 
57 White Galloway 91 Sonstige taurine Rinder (Bos taurus) 
58 Longhorn 92 Sonstige Zebu-Rinder (Bos indicus) 
59 South Devon 93 Sonstige taur-indicus Rinder 
60 Fjäll-Rind 94 Wagyu Rind 
61 Tuxer 97 Kreuzung Fleischrind x Fleischrind 

– MBl. NRW. 2023 S. 446
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III.

Unfallkasse Nordrhein Westfalen

1. öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

in der 13. Wahlperiode
Bekanntmachung 

der Unfallkasse Nordrhein Westfalen

Vom 26. April 2023

Die 1. öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen in der 13. Wahlperiode 
fi ndet am 

Dienstag, den 13. Juni 2023 

im Seminarraum 01.010 der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen, Moskauer Str. 18, 40227 Düsseldorf, statt.

Beginn der Sitzung: 14.00 Uhr

Düsseldorf, den 26. April 2023

Der Vorsitzende des Wahlausschusses

Norbert  S c h m i c k l e r

– MBl. NRW. 2023 S. 449

4. Sitzung des Wahlausschusses
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

für die Sozialwahlen 2023
Bekanntmachung 

der Unfallkasse Nordrhein Westfalen

Vom 26. April 2023

Die 4. Sitzung des Wahlausschusses der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen für die Sozialwahlen 2023 fi ndet 
am 

Dienstag, den 13. Juni 2023

in der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Moskauer Str. 
18, 40227 Düsseldorf, statt.

Beginn der Sitzung: 12:45 Uhr

Düsseldorf, den 26. April 2023

Der Vorsitzende des Wahlausschusses

Norbert  S c h m i c k l e r

– MBl. NRW. 2023 S. 449

14. öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

in der 12. Wahlperiode
Bekanntmachung 

der Unfallkasse Nordrhein Westfalen

Vom 26. April 2023

Die 14. öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen in der 12. Wahlperiode 
fi ndet am 

Dienstag, den 13. Juni 2023 

im Seminarraum 01.010 der Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen, Moskauer Str. 18, 40227 Düsseldorf, statt.

Beginn der Sitzung:  11.15 Uhr

Düsseldorf, den 26. April 2023

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

Ralf  P a g e n k o p f

– MBl. NRW. 2023 S. 449

Landschaftsverband Rheinland

Berichtigung der Vertretungsbefugnisse 
für die LVR-Kliniken des Landschaftsverbandes 

Rheinland ab 15. März 2023
Bekanntmachung 

des Landschaftsverbandes Rheinland

Vom 25. April 2023

Die Berichtigung der Vertretungsbefugnisse für die LVR-
Kliniken des Landschaftsverbandes Rheinland ab 
15.  März 2023 ist im Internet unter www.bekanntma-
chungen.lvr.de öffentlich bekannt gemacht worden.

Köln, den 25. April 2023

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2023 S. 449
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